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 Veröffentlicht am 10.04.1984

Norm

StGB §65 Abs4 Z1

Rechtssatz

Nach geltendem bundesdeutschem Recht sind Verjährungsfristen bei Deliktsmehrheit für jede Tat gesondert zu

berechnen; Untersuchungshandlungen im Ausland (in bezug auf die BRD) haben keine die Verjährung unterbrechende

Wirkung.
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